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§ 1 Geltungsbereich  

(1) Diese Allgemeinen Liefer- und Verkaufsbedingungen (nachfolgend Verkaufsbedingungen) gelten ausschließ-

lich; entgegenstehende oder von diesen Verkaufsbedingungen abweichende allgemeine Geschäftsbedin-

gungen des Bestellers erkennt der Hersteller oder Verkäufer (nachfolgend Hersteller) nicht an, es sei denn, 

der Hersteller hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Diese Verkaufsbedingungen gelten 

auch dann, wenn der Hersteller in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Verkaufsbedingungen ab-

weichenden Bedingungen des Bestellers die Lieferungen vorbehaltlos ausführt.  

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Hersteller und dem Besteller zwecks Ausführung dieses Vertrags 

getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.  

(3) Diese Liefer- und Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern i.S.v. § 14 BGB, wenn der Ver-

trag zum Betrieb des Unternehmens gehört, sowie gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts 

und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen i.S.v. § 310 Abs. 1 BGB.  

(4) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller.  

§ 2 Begriffsbestimmungen 

In diesen Allgemeinen Bedingungen sind die nachstehenden Begriffe wie folgt zu verstehen:  

 "Vertrag" heißt der zwischen den Parteien schriftlich vereinbarte Vertrag (i) über die Lieferung oder (ii) über 

die Lieferung und Montage (iii) über die Montage des Liefergegenstands und aller Anhänge, einschließlich 

ggf. vereinbarter Ergänzungen und Zusätze zu den vorgenannten Unterlagen. 

 "Liefergegenstand" umfasst jegliche Maschine, jegliches Zubehör sowie alle anderen Materialien und Sa-

chen, die gemäß dem Vertrag vom Hersteller zu liefern sind.   

 "Werk" umfasst sowohl den Liefergegenstand als auch die Montage und andere Arbeiten, die der Hersteller 

gemäß dem Vertrag zu erbringen hat. Sieht der Vertrag die Abnahme des Werkes in mehreren Abschnitten 

vor, die für eine voneinander unabhängige Nutzung bestimmt sind, sind diese Bedingungen auf jeden ein-

zelnen Abschnitt separat anzuwenden. Der Begriff "Werk" bezieht sich dann auf den jeweils in Frage stehen-

den Abschnitt.  

 "Vertragspreis" heißt der Preis, der für das Werk zu entrichten ist. Hat die Montage innerhalb einer bestimm-

ten Frist zu erfolgen und ist sie nicht bis dahin abgeschlossen, so setzt sich der Vertragspreis aus dem Preis 

des Liefergegenstandes zusätzlich 10 v.H. oder einem anderen, von den Parteien zu vereinbarendem Pro-

zentsatz zusammen. 

 "Montageort" heißt der Ort, an dem der Liefergegenstand errichtet werden soll und umfasst auch die an-

grenzenden Flächen, die zum Entladen, Lagern und internen Transport des Liefergegenstandes und der Mon-

tageausrüstung erforderlich sind.  

 "Schriftlich" heißt entweder mittels eines durch die Parteien unterzeichneten Dokuments oder mittels 

Schreiben, Telefax, Telegramm oder Telex, das den Absender erkennen lässt.  

 "Grobe Fahrlässigkeit" beschreibt ein Handeln oder Unterlassen, bei dem die betreffende Partei in beson-

ders schwerem Maße entweder die verkehrsübliche Sorgfalt im Hinblick auf den Eintritt schwerwiegender 

Folgen nicht walten ließ, die eine verantwortungsbewusste Vertragspartei normalerweise vorausgesehen 

hätte, oder bei dem die betreffende Partei bewusst die Folgen eines solchen Handelns oder Unterlassens 

außer Acht gelassen hat.  

§ 3 Produktinformationen 

Die in Produktkatalogen, Preislisten und der Website enthaltenen Angaben und Informationen sind nur soweit 

verbindlich, als der Vertrag ausdrücklich auf sie Bezug nimmt. Solche Angaben stellen jedoch keine Garantiezu-

sagen dar; Garantiezusagen bedürfen in jedem Fall einer ausdrücklichen Bestätigung durch den Hersteller.  
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§ 4 Zeichnungen und Beschreibungen  

(1) Stellt eine Partei der anderen Partei Zeichnungen und technische Unterlagen über das Werk vor oder nach 

Vertragsschluss zur Verfügung, bleiben diese im Eigentum der sie vorlegenden Partei.  

(2) Erhält eine Partei Zeichnungen, technische Unterlagen oder andere technische Informationen, so darf sie 

diese nicht ohne Zustimmung der anderen Partei nutzen, es sei denn für die Montage des Liefergegenstands 

sowie die Inbetriebnahme, Nutzung und Wartung des Werkes. Sie dürfen nicht ohne Zustimmung der vorle-

genden Partei für andere Zwecke genutzt, kopiert, reproduziert, an Dritte weitergegeben oder bekanntge-

geben werden.  

(3) Auf Verlangen des Bestellers stellt ihm der Hersteller kostenlos Angaben und Zeichnungen zur Verfügung, 

die dem Besteller die Inbetriebnahme, Nutzung und Wartung des Werkes ermöglichen. Die vereinbarte An-

zahl solcher Anleitungen und Zeichnungen sind zu übergeben, jedoch mindestens jeweils ein Exemplar. Der 

Hersteller ist nicht zur Beschaffung von Werkstattzeichnungen für den Liefergegenstand oder für Ersatzteile 

verpflichtet.  

§ 5 Prüfungen vor der Versendung  

(1) Im Vertrag vereinbarte Prüfungen vor der Versendung werden mangels abweichender Vereinbarung am 

Herstellungsort während der normalen Arbeitszeit durchgeführt. Enthält der Vertrag keine Bestimmungen 

über technische Anforderungen, so ist für die Prüfungen die im Herstellungsland bestehende allgemeine 

Praxis des betreffenden Industriezweiges maßgeblich.  

(2) Der Hersteller muss den Besteller so rechtzeitig von diesen Prüfungen verständigen, dass dieser bei den 

Prüfungen vertreten werden kann. Wird der Besteller nicht vertreten, so erhält er vom Hersteller das Prü-

fungsprotokoll, dessen Richtigkeit er nicht mehr bestreiten kann.  

(3) Erweist sich der Liefergegenstand bei den Prüfungen als vertragswidrig, so hat der Hersteller unverzüglich 

jeglichen Mangel zu beheben, um den vertragsgemäßen Zustand des Liefergegenstandes herzustellen. Der 

Besteller kann eine Wiederholung der Prüfungen nur in Fällen wesentlicher Mängel verlangen.  

(4) Der Hersteller trägt alle Kosten für die am Herstellungsort durchgeführten Prüfungen. Der Besteller hat je-

doch für seine Vertreter sämtliche in Verbindung mit den Prüfungen entstandenen Reise- und Lebenshal-

tungskosten zu tragen.  

§ 6 Vorarbeiten und Arbeitsbedingungen  

(1) Der Hersteller liefert rechtzeitig die Zeichnungen für die Montage des Liefergegenstandes sowie alle Anwei-

sungen, die erforderlich sind, um die geeigneten Fundamente zu errichten, um den Liefergegenstand und 

die erforderlichen Ausrüstungsgegenstände an die Stelle zu bringen, an der der Liefergegenstand aufgestellt 

werden soll und um alle notwendigen Anschlüsse zum Werk herzustellen.  

(2) Der Besteller stellt rechtzeitig alle Einrichtungen zur Verfügung und sorgt für Bedingungen, die für die Mon-

tage des Liefergegenstandes und für die einwandfreie Nutzung des Werkes erforderlich sind. Dies gilt nicht 

für Vorarbeiten, die laut Vertrag vom Hersteller auszuführen sind.  

(3) Der Besteller muss die Vorarbeiten nach den vom Hersteller gemäß Absatz 1 gelieferten Zeichnungen und 

Anweisungen ausführen. Die Arbeiten sind rechtzeitig fertigzustellen. In jedem Fall hat der Besteller sicher-

zustellen, dass die Fundamente angemessen belastbar sind. Obliegt dem Besteller der Transport des Liefer-

gegenstandes an den Montageort, so hat er dafür zu sorgen, dass der Liefergegenstand rechtzeitig dort ein-

trifft.  

(4) Der Hersteller trägt alle Kosten für notwendige Abhilfemaßnahmen, die aufgrund fehlerhafter oder unvoll-

ständiger Zeichnungen oder Anweisungen gemäß Absatz 1 erforderlich werden. Es gilt die Verjährungsfrist 

unter § 16 Abs. 8.  

(5) Der Besteller hat dafür zu sorgen, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Das Personal des Herstellers hat die Möglichkeit, die Arbeit gemäß dem vereinbarten Zeitplan zu begin-

nen und während der gewöhnlichen Arbeitszeit zu arbeiten. Die Arbeit kann außerhalb der normalen 
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Arbeitszeit erbracht werden, soweit dies dem Hersteller erforderlich erscheint und sofern der Besteller 

hiervon innerhalb einer angemessenen Frist informiert wurde.  

b) Vor Beginn der Montage weist der Besteller den Hersteller auf alle einschlägigen Sicherheitsbestimmun-

gen hin, die am Montageort gelten. Die Montage wird nicht in ungesunder oder gefährlicher Umgebung 

ausgeführt. Alle notwendigen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen sind vor Beginn der Montage zu tref-

fen und während der Montage beizubehalten.   

c) Das Personal des Herstellers hat die Möglichkeit, in der Nähe zum Montageort angemessen unterge-

bracht und verpflegt zu werden und hat Zugang zu sanitären Anlagen und medizinischer Versorgung, 

die internationalem Standard entsprechen.  

d) Der Besteller hält dem Hersteller unentgeltlich und pünktlich am Montageort alle benötigten Kräne be-

reit sowie Hebeeinrichtungen und Mittel zum Transport innerhalb des Montageortes, Zusatzgeräte, Ma-

schinen, Materialien und Betriebsstoffe (inkl. Benzintreibstoffe, Öle, Fette und andere Materialien, Gas, 

Wasser, Elektrizität, Dampf, Druck, Druckluft, Heizung, Licht etc.) sowie die am Montageort verfügbaren 

Mess- und Prüfgeräte des Bestellers. Der Hersteller teilt dem Besteller spätestens einen Monat vor Mon-

tagebeginn schriftlich mit, welche Kräne, Hebeeinrichtungen, Mess- und Prüfgeräte sowie Mittel zum 

Transport innerhalb des Montageortes er benötigt.  

e) Um den Liefergegenstand, die für die Montage notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungsgegenstände 

sowie den persönlichen Besitz des Personals des Herstellers gegen Diebstahl und Verschlechterung zu 

schützen, stellt der Besteller dem Hersteller unentgeltlich die erforderlichen Aufbewahrungsmöglich-

keiten zur Verfügung.  

f) Die Zugangswege zum Montageort müssen für den erforderlichen Transport von Liefergegenstand, Tei-

len oder Ausrüstungsgegenständen geeignet sein.  

§ 7 Nichterfüllung seitens des Bestellers  

(1) Kann der Besteller absehen, dass er seine Verpflichtungen gemäß § 6 Abs. 2, 3 und 5 nicht einhalten wird 

oder er den Liefergegenstand am Montageort nicht in Empfang nehmen können wird oder es ihm nicht 

möglich sein wird, das Werk rechtzeitig fertigzustellen, hat er den Hersteller hiervon unverzüglich und 

schriftlich, unter Angabe des Grundes, zu informieren und dem Hersteller nach Möglichkeit den Zeitpunkt 

zu nennen, zu dem er seine Verpflichtungen wird erfüllen können. Es gelten die Bestimmungen § 7 Abs. 2.  

(2) Kommt der Besteller seinen Verpflichtungen gemäß § 6 Abs. 2,3 und 5 nicht nach, entschädigt er den Her-

steller für alle sich hieraus ergebenden Kosten. Der Besteller zahlt dem Hersteller den jeweiligen Teil des 

Vertragspreises, der ohne die Nichterfüllung seitens des Bestellers fällig geworden wäre. In solchen Fällen 

kann der Hersteller selbst nach eigenem Ermessen, und sofern dies durchführbar ist, die Erfüllung auf Kosten 

des Bestellers bringen, soweit dies in einem angemessenen Rahmen geschieht.  

(3) Der Hersteller ist nach schriftlicher Mitteilung an den Besteller berechtigt, die Fertigstellung des Werkes für 

die Dauer der Nichterfüllung seitens des Bestellers einzustellen.  

(4) Befindet sich der Liefergegenstand noch nicht am Montageort, sorgt der Hersteller auf Gefahr und Rechnung 

des Bestellers für die Lagerung des Liefergegenstandes. Auf Verlangen des Bestellers versichert der Herstel-

ler den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers.  

(5) Sofern die Fertigstellung des Werkes nicht von einem in § 18 Abs. 1 geregelten Umstand verhindert wird, 

kann der Hersteller schriftlich vom Besteller verlangen, seine Nichterfüllung innerhalb einer letzten ange-

messenen Frist wiedergutzumachen.  

(6) Sollte der Besteller aus einem Grund, den der Hersteller nicht zu vertreten hat, seine Nichterfüllung inner-

halb dieser Frist nicht wiedergutmachen, ist der Hersteller berechtigt, durch schriftliche Mitteilung vom Ver-

trag zurückzutreten.  

(7) Der Hersteller hat dann einen Anspruch auf einen Ersatz des ihm durch die Nichterfüllung des Bestellers 

entstandenen Schadens.  
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§ 8 Regionale Gesetze und Vorschriften  

(1) Der Hersteller stellt sicher, dass das Werk in Übereinstimmung mit allen auf das Werk anwendbaren Geset-

zen und Vorschriften erbracht wird und es diesen auch sonst entspricht, soweit dies zwischen dem Hersteller 

und dem Besteller ausdrücklich vereinbart wurde. Auf Verlangen des Herstellers stellt ihm der Besteller ein-

schlägige Informationen bezüglich dieser Gesetze und Vorschriften zur Verfügung.  

(2) Der Hersteller führt alle Umbauarbeiten u. ä. durch, die sich aus Änderungen der unter § 8 Abs. 1 genannten 

Gesetze und Vorschriften ergeben oder aus Änderungen von allgemein anerkannten Auslegungsgrundsätzen 

hierzu, sofern eine solche Änderung zwischen dem Einreichungsdatum des Angebotes und der Abnahme 

erfolgt. Der Besteller trägt alle gesondert anfallenden Kosten sowie alle anderen finanziellen Folgen, die sich 

aus solchen Änderungen ergeben, insbesondere für die Umbauarbeiten.  

(3) Erzielen die Parteien kein Einvernehmen über die gesondert angefallenen Kosten und die weiteren Folgen 

einer Änderung der unter § 8 Abs. 1 genannten Gesetze und Vorschriften, ist der Hersteller bis zu einer 

Beilegung der Streitigkeit für die Umbauarbeiten auf Grundlage der geleisteten Arbeitszeit zu entschädigen.  

 § 9 Änderungen  

(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen gemäß § 9 Abs. 5 ist der Besteller berechtigt, bis zum Zeitpunkt der Ab-

nahme des Werkes Änderungen hinsichtlich des Umfanges, der Konstruktion und des Aufbaus des Werkes 

zu verlangen. Der Hersteller kann solche Änderungen schriftlich vorschlagen.  

(2) Änderungsverlangen sind dem Hersteller schriftlich vorzulegen und müssen die verlangte Änderung genau 

beschreiben.  

(3) Unverzüglich nachdem er ein Änderungsverlangen erhalten oder er selbst einen Änderungsvorschlag ge-

macht hat, benachrichtigt der Hersteller den Besteller schriftlich darüber, ob und ggf. wie die Änderung aus-

geführt werden kann sowie welche Veränderungen hinsichtlich des Vertragspreises, der Fertigstellungsfrist 

und anderer Vertragsbestimmungen sich dadurch ergeben. Der Hersteller setzt den Besteller auch dann von 

Änderungen in Kenntnis, wenn diese Änderungen auf geänderte Gesetze und Vorschriften nach § 8 Abs. 1 

zurückzuführen sind.  

(4) Verzögert sich die Fertigstellung des Werkes aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen Hersteller und Bestel-

ler hinsichtlich der Folgen von Änderungen, zahlt der Besteller denjenigen Teil des Vertragspreises, der fällig 

geworden wäre, wenn sich die Fertigstellung des Werkes nicht verzögert hätte.  

(5) Der Hersteller ist nicht zur Ausführung vom Besteller geforderten Änderungen verpflichtet, bis sich die Par-

teien auf die Auswirkungen auf den Vertragspreis, auf die Fertigstellungsfrist und auf andere Vertragsbe-

stimmungen einigen.  

§ 10 Gefahrenübergang  

(1) Die Gefahr des Verlusts oder der Beschädigung des Liefergegenstandes geht auf den Besteller gemäß der 

vereinbarten Handelsklauseln über, die in Übereinstimmung mit den zu Vertragsschluss gültigen IN-

COTERMS auszulegen sind. Mangels besonderer  

(2) Lieferklausel im Vertrag gilt der INCOTERM "ab Werk" (EXW) als vereinbart.  

(3) Jede Art der Gefahr des Verlusts oder der Beschädigung des Werkes, die nicht dem ersten Absatz dieses 

Paragraphen unterfällt, geht mit der Abnahme des Werkes auf den Besteller über. Nach Gefahrenübergang 

trägt der Besteller die Gefahr für jede Art des Verlusts oder der Beschädigung des Liefergegenstandes oder 

des Werkes, sofern ein solcher Verlust oder Schaden nicht auf fahrlässiges Verhalten des Herstellers zurück-

zuführen ist.  

§ 11 Abnahmeprüfungen  

(1) Nach Beendigung der Montage sind mangels abweichender Vereinbarung Abnahmeprüfungen durchzufüh-

ren, um zu ermitteln, ob das Werk den vertraglichen Bestimmungen hinsichtlich der Abnahme entspricht. 

Der Hersteller teilt dem Besteller schriftlich die Abnahmebereitschaft des Werkes mit. Diese Mitteilung ent-

hält einen Termin für die Abnahmeprüfungen, der dem Besteller genügend Zeit gibt, sich auf die Prüfungen 
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vorzubereiten und sich bei ihnen vertreten zu lassen.  Der Besteller trägt alle Kosten für die Abnahmeprü-

fungen. Der Hersteller trägt alle Kosten, die seinem Personal und seinen anderen Vertretern erwachsen.  

(2) Der Besteller stellt auf seine Kosten Energie, Schmiermittel, Wasser, Brennstoffe, Rohstoffe und alle sonsti-

gen Materialien zur Verfügung, soweit diese zur Vornahme der Abnahmeprüfungen und der letzten Anpas-

sungen bei der Vorbereitung der Abnahmeprüfungen erforderlich sind. Ebenso baut er auf eigene Kosten 

Ausrüstungsgegenstände auf und stellt die für die Durchführung der Abnahmeprüfungen erforderlichen Ar-

beitskräfte oder Hilfsmittel zur Verfügung.  

(3) Hat der Besteller eine Mitteilung gemäß § 11 Abs. 1 erhalten und kommt er seinen Verpflichtungen gemäß 

§ 11 Abs. 2 nicht nach oder verhindert er sonst wie die Durchführung der Abnahmeprüfungen, gelten die 

Prüfungen als an dem Tage erfolgreich durchgeführt, der als Termin für die Abnahmeprüfungen in der Mit-

teilung des Herstellers angegeben ist.  

(4) Die Abnahmeprüfungen werden während der normalen Arbeitszeit durchgeführt. Enthält der Vertrag keine 

Bestimmungen über technische Anforderungen, so ist für die Prüfungen die im Land des Bestellers beste-

hende allgemeine Praxis des betreffenden Industriezweiges maßgeblich.  

(5) Der Hersteller erstellt ein Protokoll der Abnahmeprüfungen. Er übersendet dem Besteller dieses Protokoll. 

Wird der Besteller nicht bei den Abnahmeprüfungen vertreten, nachdem er eine Mitteilung nach § 11 Abs. 

1 erhalten hat, kann er die Richtigkeit des Abnahmeprotokolls nicht mehr bestreiten.  

(6) Erweist sich das Werk bei den Abnahmeprüfungen als vertragswidrig, so hat der Hersteller unverzüglich je-

den Mangel zu beheben. Auf unverzügliches schriftliches Verlangen des Bestellers werden erneut Prüfungen 

gemäß § 11 Abs. 1 bis 6 durchgeführt. Dies gilt nicht in Fällen unwesentlicher Mängel.  

§ 12 Abnahme 

(1) Das Werk ist abgenommen 

a) wenn die Abnahmeprüfungen erfolgreich durchgeführt worden sind oder gemäß § 11 Abs. 3 als erfolg-

reich durchgeführt gelten; oder 

b) wenn der Besteller die schriftliche Mitteilung des Herstellers erhalten hat, dass das Werk fertiggestellt 

ist, sofern es den vertraglichen Bestimmungen hinsichtlich der Abnahme entspricht; dies gilt jedoch nur 

in Fällen, in denen die Parteien die Durchführung von Abnahmeprüfungen nicht vereinbart haben.  Ge-

ringfügige Mängel, die die Leistung des Werkes nicht beeinträchtigen, stellen keinen Grund zur Verwei-

gerung der Abnahme dar.  

(2) Der Besteller ist vor der Abnahme nicht zur Nutzung des Werkes oder eines Teiles davon berechtigt. Widri-

genfalls gilt das Werk als von ihm abgenommen, sofern nicht das schriftliche Einverständnis des Herstellers 

vorlag. Der Hersteller ist dann nicht mehr zur Durchführung von Abnahmeprüfungen verpflichtet.  

(3) Nach Abnahme des Werkes gemäß § 12 Abs. 1 und 2 beginnt die in § 16 Abs. 8 beschriebene Frist zu laufen. 

Der Besteller stellt auf schriftliches Verlangen des Herstellers eine Bescheinigung über den Zeitpunkt der 

Abnahme des Werkes aus. Stellt der Besteller dennoch nicht eine solche Bescheinigung aus, beeinträchtigt 

dies die Abnahme gemäß § 12 Abs. 1 und 2 nicht.  

§ 13 Fertigstellung, Verzögerung seitens des Herstellers  

(1) Das Werk gilt mit seiner Abnahme gemäß § 12 Abs. 1 und Abs. 2 als fertiggestellt.  

(2) Haben die Parteien statt eines Fertigstellungsdatums eine Frist vereinbart, mit deren Ablauf die Fertigstel-

lung erfolgen soll, beginnt eine solche Frist mit dem Tage, an dem der Hersteller die Bestellung des Bestellers 

erhält oder mit dem Tage des Vertragsschlusses, maßgeblich ist das jeweilige spätere Datum.  

(3) Kann der Hersteller absehen, dass er nicht in der Lage sein wird, das Werk rechtzeitig fertigzustellen, hat er 

den Besteller davon unverzüglich und schriftlich in Kenntnis zu setzen, ihm die Gründe mitzuteilen sowie 

nach Möglichkeit ihm den voraussichtlichen Fertigstellungstermin zu nennen.  

(4) Der Hersteller hat einen Anspruch auf Verlängerung der Fertigstellungsfrist, wenn eine Verzögerung zurück-

zuführen ist auf 

a) einen in § 18 Abs. 1 festgelegten Umstand oder 

b) Umbauarbeiten gemäß § 8 Abs. 2 oder 



 

IKS NEUFELD GMBH I Ingenieurbüro für Konstruktion im Sondermaschinenbau 

Hauptstraße 17 I 73553 Alfdorf I Telefon +49 7171 9782591 I Fax +49 7171 9782592 I E-Mail info@iks-neufeld.de 
HRB-Nr.: 74311 Amtsgericht Stuttgart I Geschäftsführer: Manfred Schlicksupp I USt-IdNr.: DE285924580 Seite 7 von 11 

 

c) Änderungen gemäß § 9 Abs. 1 bis 5 oder 

d) ein Handeln oder Unterlassen des Bestellers oder 

e) die Einstellung der Erfüllung gemäß der § 7 Abs. 2, § 14 Abs. 5 oder § 19.  

(5) Die Frist ist den jeweiligen Umständen angemessen zu verlängern. Diese Bestimmung ist unabhängig davon 

anwendbar, ob der Grund für die Verzögerung vor oder nach dem vereinbarten Fertigstellungstermin ein-

tritt.  

(6) Eine Verzögerung seitens des Herstellers liegt dann vor, wenn das Werk nicht zu dem in § 13 Abs. 1, 2 und 4 

festgelegten Fertigstellungstermin fertiggestellt wird.  

(7) Gerät der Hersteller in Lieferverzug, ist der Besteller – sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Scha-

den entstanden ist - berechtigt, für jede vollendete  

(8) Woche Verzug eine pauschalierte Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 % des Lieferwertes, maximal je-

doch nicht mehr als zu 5 % des Lieferwertes zu verlangen. Weitere Schadensersatz- und Aufwendungser-

satzansprüche des Bestellers wegen Lieferverzuges sind ausgeschlossen.   

(9) Dies gilt nicht, soweit der Lieferverzug auf der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht sowie 

soweit in Fällen des Vorsatzes, oder der groben Fahrlässigkeit bzw. für Verletzung des Lebens, des Körpers 

oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist 

hiermit nicht verbunden.   

(10) Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Bestellers bleibt unberührt, setzt aber voraus, dass der Hersteller die 

Verzögerung zu vertreten hat. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen des Herstellers innerhalb einer 

angemessenen Frist zu erklären, ob er nach Fristablauf wegen Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zu-

rücktritt und/oder Schadensersatz statt der Leistung bzw. Aufwendungsersatz verlangt oder auf der Liefe-

rung besteht.  

§ 14 Zahlungen  

(1) Mangels abweichender Vereinbarung sind die Zahlungen wie folgt vorzunehmen:  30 % des vereinbarten 

Preises bei Auftragsbestätigung, 70 % des vereinbarten Preises bei Lieferung, jeweils ohne Abzüge.  

(2) Bei Montage nach Zeitberechnung werden die folgenden Posten gesondert in Rechnung gestellt:  

a) jegliche dem Hersteller für sein Personal entstandenen Reisekosten sowie die Kosten für den Transport 

seiner Werkzeuge und des persönlichen Gepäcks in angemessenem Umfang entsprechend der im Ver-

trag ggf. vereinbarten Art und Klasse des Beförderungsmittels:  

b) Auslösegeld, einschließlich eines angemessenen Taschengeldes, für jeden Tag der Abwesenheit des 

Montagepersonals vom Wohnsitz, einschließlich Ruhe- und Feiertage;  

c) die geleistete Arbeitszeit, die aufgrund der Stunden berechnet wird, die der Besteller durch seine Un-

terschrift auf den jeweiligen Stundenbelegen als gearbeitete Zeit bestätigt hat. Überstunden, Sonntags-

, Feiertags- und Nachtarbeit werden nach besonderen Sätzen berechnet. Die Sätze richten sich nach der 

im Vertrag getroffenen Vereinbarung; mangels einer solchen Vereinbarung richten sie sich nach den 

üblicherweise vom Hersteller verlangten Sätzen. Mangels abweichender Vereinbarung beinhalten die 

Stundensätze den Verschleiß der Werkzeuge und der leichten Ausrüstungsgegenstände des Herstellers;  

d) d) die erforderliche Zeit für:     

 Vorbereitung und Formalitäten bezüglich Hin- und Rückreisen;  

 Hin- und Rückreisen sowie andere Reisen, auf die das Personal gemäß geltendem Recht, geltender 

Bestimmungen oft kollektivrechtlicher Vereinbarungen im Lande des Herstellers einen Anspruch hat;  

 die tägliche Hin- und Rückfahrt zwischen der Unterkunft und dem Montageort, wenn diese eine 

halbe Stunde pro einfache Strecke übersteigt und eine näher zum Montageort gelegene, angemes-

sene Unterkunft nicht vorhanden ist;  

 Überbrückung von Zeiten, in denen ein Arbeiten aufgrund von Umständen verhindert wird, die der 

Hersteller gemäß dem Vertrag nicht zu vertreten hat; wobei alle diese Posten den unter c) festge-

legten Sätzen unterliegen;   

e) vertragsgemäße Ausgaben des Herstellers für die Bereitstellung von Ausrüstungsgegenständen durch 

ihn sowie ggf. eine Gebühr für die Benutzung seines schweren Werkzeuges;  
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f) Steuern und Abgaben, die der Hersteller im Land der Montage vom Rechnungsbetrag zu entrichten hat. 

(3) Bei Montage zum Pauschalpreis umfasst der vereinbarte Preis alle unter § 14 Abs. 2 a) bis e) aufgeführten 

Posten. Verzögert sich die Montage aus Gründen, die der Besteller oder einer seiner Vertragspartner, nicht 

aber der Hersteller, zu vertreten hat, entschädigt der Besteller den Hersteller für: 

a) Wartezeiten und zusätzliche Reisezeiten; 

b) Kosten und zusätzliche Arbeiten aufgrund der Verzögerung, inklusive Abbau, Sicherung und Aufbau der 

Montageausrüstung; 

c) Zusatzkosten, insbesondere Kosten, die dem Hersteller dadurch entstehen, dass seine Ausrüstungsge-

genstände länger als vorgesehen am Montageort gebunden sind; 

d) zusätzliche Auslösegelder und Reisekosten des Montagepersonals; 

e) zusätzliche Finanzierungs- und Versicherungskosten; 

f) andere belegte Kosten, die dem Hersteller aufgrund Abweichungen vom Montageprogramm entstan-

den sind.  

(4) Ungeachtet des verwendeten Zahlungsmittels gilt die Zahlung erst dann als erfolgt, wenn der volle Betrag 

unwiderruflich dem Konto des Herstellers gutgeschrieben wird.  

(5) Ist der Besteller mit seinen Zahlungen im Rückstand, so kann der Hersteller vom Tag der Fälligkeit an Ver-

zugszinsen fordern. Der Zinssatz ist von den Parteien festzusetzen. Mangels einer solchen Bestimmung gilt 

ein jährlicher Zinssatz in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz gemäß § 247 BGB. 

Nach schriftlicher Mitteilung an den Besteller kann der Hersteller im Übrigen die Erfüllung seiner eigenen 

vertraglichen Verpflichtungen bis zum Erhalt der Zahlungen einstellen. Ist der Besteller mit seinen fälligen 

Zahlungen mehr als 3 Monate im Rückstand, so kann der Hersteller durch schriftliche Mitteilung an den 

Besteller vom Vertrag zurücktreten und vom Besteller Ersatz des ihm entstandenen Schadens verlangen.  

§ 15 Eigentumsvorbehalt  

(1) Der Hersteller behält sich das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zahlungen aus der 

Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere 

bei Zahlungsverzug, ist der Hersteller berechtigt, den Liefergegenstand zurückzunehmen. Die Rücknahme 

bzw. Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes erfordert keinen Rücktritt durch den Hersteller. In diesen 

Handlungen oder der Pfändung des Liefergegenstandes durch den Hersteller liegt kein Rücktritt vom Ver-

trag, es sei denn, der Hersteller hätte dies ausdrücklich schriftlich erklärt. Der Hersteller ist nach Rücknahme 

des Liefergegenstandes zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 

Bestellers - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.  

(2) Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand pfleglich zu behandeln und auf Verlangen des Herstellers 

für die Dauer des Eigentumsvorbehalts ausreichend gegen Schäden zu versichern. Ansprüche gegen die Ver-

sicherung tritt der Besteller bereits jetzt an den Hersteller ab.  

(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller dem Hersteller unverzüglich schriftlich zu 

benachrichtigen, damit der Hersteller Klage gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der 

Lage ist, dem Hersteller die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu 

erstatten, haftet der Besteller für den dem Hersteller entstandenen Ausfall.  

(4) Der Besteller ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen; er tritt 

dem Hersteller jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrags (einschließlich Umsatz-

steuer) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar 

unabhängig davon, ob der Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Zur 

Einziehung dieser Forderungen bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt; die Befugnis des 

Herstellers, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Der Hersteller verpflichtet sich je-

doch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den ver-

einnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung 

eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Entfällt die Verpflichtung zur Nicht-
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einziehung, so kann der Hersteller verlangen, dass der Besteller dem Hersteller die abgetretenen Forderun-

gen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen 

Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt.  

(5) Der Hersteller verpflichtet sich, die ihm zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit frei-

zugeben, als der realisierbare Wert seiner Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % 

übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem Hersteller.  

(6) Soweit das Recht, in dessen Bereich sich der Liefergegenstand befindet, einen Eigentumsvorbehalt nicht 

zulässt, kann der Hersteller alle Rechte ausüben, die er sich am Liefergegenstand vorbehalten könnte. Der 

Besteller ist verpflichtet, bei Maßnahmen mitzuwirken, die der Hersteller zum Schutz seines Eigentums-

rechts oder an dessen Stelle eines anderen Sicherungsrechts am Liefergegen-stand treffen will.  

§ 16 Sach- und Rechtsmängel  

(1) Der Hersteller erbringt die zugesagten Leistungen nach dem zur Zeit der Beauftragung geltenden Stand der 

Technik sowie den einschlägigen rechtlichen Bestimmungen und unter Beachtung der branchenüblichen 

Sorgfalt.  

(2) Soweit die Leistung des Herstellers einen Sach- oder Rechtsmangel (nachstehend: Mangel) aufweist, dessen 

Ursache bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, hat der Besteller nach Wahl des Herstellers An-

spruch auf Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Nachlieferung. Die hierzu notwendigen Aufwendun-

gen, wie z. B. Lohn-, Material-, Transport- und Wegekosten, trägt der Hersteller, soweit diese Aufwendungen 

sich nicht dadurch erhöhen, dass der Liefergegenstand nachträglich an einen anderen Ort als den Sitz des 

Bestellers verbracht wurde, es sei denn, diese Verbringung entspricht dem bestimmungsgemäßen Ge-

brauch. Ersetzte Teile werden Eigentum des Herstellers und sind diesem zurückzugeben.  

(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt - unbeschadet etwaiger  

(4) Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche gemäß § 17 Abs. 3 - die Vergütung zu mindern oder - 

sofern die Pflichtverletzung des Herstellers nicht nur unerheblich ist - vom Vertrag zurückzutreten.  

(5) Voraussetzung für die Haftung des Herstellers für Mängel ist, dass  

a) diese nicht auf ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetrieb-

setzung durch den Besteller oder Dritte, natürlicher Abnutzung, fehlerhafter oder nachlässiger Behand-

lung, ungeeigneten Betriebsmitteln, Austauschwerkstoffen, mangelhaften Bauarbeiten, chemischen, 

elektrochemischen oder elektrischen Einflüssen - soweit diese Umstände nicht auf das Verschulden des 

Herstellers zurückzuführen ist - beruhen.  

b) der Besteller seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungs-

gemäß nachgekommen ist. Mängel sind insoweit innerhalb von 2 Wochen nach Eingang des Lieferge-

genstandes am Bestimmungsort oder, wenn Mängel bei einer ordnungsgemäßen Untersuchung nicht 

erkennbar waren, innerhalb von 2 Wochen nach deren Entdeckung schriftlich zu rügen.  

c) der Besteller - unter Berücksichtigung eines angemessenen Gewährleistungseinbehalts gemäß § 16 Abs. 

9 - nicht in Zahlungsverzug ist.  

(6) Zur Vornahme aller dem Hersteller nach billigem Ermessen notwendig erscheinenden Ausbesserungen und 

Ersatzlieferungen hat der Besteller, nach Verständigung mit dem Hersteller, die erforderliche Zeit und Gele-

genheit zu geben. Andernfalls ist der Hersteller von den Schadensfolgen freigestellt, die deswegen eintreten, 

weil der Besteller dem Hersteller nicht die erforderliche Zeit und Gelegenheit gegeben hat, die notwendigen 

Mangelbeseitigungsmaßnahmen bzw. Ersatzlieferungen vorzunehmen. Der Mangel ist grundsätzlich am 

Montageort zu beheben; es liegt jedoch im Ermessen des Herstellers, sich das fehlerhafte Teil oder den Lie-

fergegenstand zum Zwecke der Reparatur oder des Austausches zurücksenden zu lassen. Der Hersteller ist 

hierbei zum Aus- und Einbau des Liefergegenstandes verpflichtet, soweit dies erforderlich ist und besonde-

rer Kenntnisse bedarf.  

(7) Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit und zur Abwehr unverhältnismäßig großer 

Schäden - wobei der Hersteller sofort zu verständigen ist - oder wenn der Hersteller mit der Beseitigung des 

Mangels in Verzug ist, hat der Besteller das Recht, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen 

und von dem Hersteller Ersatz der notwendigen Kosten zu verlangen.  
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(8) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht soweit gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke, 

Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsansprüche), 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB zwingend län-

gere Fristen vorgeschrieben sind. Für Ersatzstücke bzw. Nachbesserung haftet der Hersteller bis zum Ablauf 

der für den ursprünglichen Liefergegenstand geltende Verjährungsfrist.  

(9) Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers nur dann in einem Umfang zurückgehalten werden, die in 

einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen, wenn die Ansprüche des Bestellers 

unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Hersteller be-

rechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen vom Besteller ersetzt zu verlangen.  

§ 17 Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche, Haftungsbeschränkung  

(1) Der Hersteller haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadens- oder Aufwen-

dungsersatzansprüche (nachstehend: Schadensersatzansprüche) geltend macht, die auf Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit beruhen - einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Vertreter oder Erfüllungs-

gehilfen. Weiter haftet der Hersteller nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn er schuldhaft eine we-

sentliche Vertragspflicht verletzt hat, sowie in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit und soweit der Hersteller Garantien übernommen hat.  

(2) Wenn der Liefergegenstand infolge vom Hersteller schuldhaft unterlassener oder fehlerhafter Vorschläge 

oder Beratungen, die vor oder nach Vertragsabschluss erfolgten, oder durch die schuldhafte Verletzung an-

derer vertraglicher Nebenverpflichtungen - insbesondere Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefer-

gegenstandes – vom Besteller nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss wei-

tere Ansprüche des Bestellers die Regelungen des § 16 Abs. 1 bis 5. Und des § 17 Abs. 3 bis 7.  

(3) Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, haftet der Hersteller – aus welchen 

Rechtsgründen auch immer – nur 

a) bei Vorsatz,  

b) bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers / der Organe oder leitender Angestellter,   

c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, 

d) bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen hat,   

e) im Rahmen einer Garantiezusage,   

f) bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungsgesetz für Personen- oder Sachschä-

den an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.   

(4) Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Hersteller auch bei grober Fahrlässig-

keit nichtleitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragsty-

pischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.   

(5) Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.  

(6) Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers sind beschränkt auf den Betrag des Interesses, welches dieser 

an der Erfüllung des Vertrages hat.  

(7) Soweit die Haftung des Herstellers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 

Haftung seiner Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  

§ 18 Höhere Gewalt 

(1) Jede Partei ist berechtigt, die Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten soweit einzustellen, wie diese Erfüllung 

durch die folgenden Umstände unmöglich gemacht oder unangemessen erschwert wird: Arbeitskonflikte 

und alle vom Parteiwillen unabhängigen Umstände wie Brand, kriegerische Auseinandersetzungen, Krieg, 

allgemeine Mobilmachung, Aufstand, Requisition, Beschlagnahme, Embargo, Einschränkungen des Energie-

verbrauchs sowie fehlerhafte oder verzögerte Lieferungen durch Subunternehmer aufgrund der in diesem 

Absatz aufgeführten Umstände.  

(2) Tritt ein in diesem Absatz aufgeführter Umstand vor Vertragsschluss ein, so berechtigt er nur insoweit zur 

Einstellung der Erfüllung der vertraglichen Pflichten, als seine Auswirkungen auf die Erfüllung des Vertrages 

bei Vertragsschluss noch nicht vorhersehbar waren.  
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(3) Die sich auf höhere Gewalt berufende Partei hat die andere Partei unverzüglich und schriftlich vom Eintritt 

und dem Ende eines solchen Umstandes in Kenntnis zu setzen. Hindert höhere Gewalt den Besteller an der 

Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten, hat er den Hersteller für aufgewendete Kosten zur Sicherung und 

zum Schutz des Werkes zu entschädigen.  

(4) Ungeachtet aller in diesen Allgemeinen Bedingungen festgelegten Auswirkungen, hat jede Partei das Recht 

vom Vertrag durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei zurückzutreten, falls die Einstellung der Erfül-

lung des Vertrages nach § 18 Abs. 1 länger als 12 Monate dauert.  

§ 19 Vorhersehbare Nichterfüllung  

Unbeschadet anderslautender Regelungen in diesen Bedingungen bezüglich Einstellung der Erfüllung, hat jede 

Partei das Recht, die Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten einzustellen, wenn sich aus den Umständen zweifels-

frei ergibt, dass die andere Partei ihre Pflichten nicht erfüllen wird. Eine die Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten 

einstellende Partei hat die andere Partei unverzüglich und schriftlich davon in Kenntnis zu setzen.  

§ 20 Aufrechnung mit Gegenansprüchen  

Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen oder Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts gegenüber den An-

sprüchen des Lieferers ist außer im Falle von unbestrittenen, rechtskräftig festgestellten oder entscheidungsrei-

fen Ansprüchen nicht möglich.  

§ 21 Salvatorische Klausel  

(1) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der üb-

rigen Bestimmungen. Die unwirksamen Bestimmungen sind durch solche wirksam zu ersetzen, die dem wirt-

schaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmungen am Nächsten kommen. § 139 BGB wird abbe-

dungen.  

(2) Gerichtsstand für alle aus dem Vertrag sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit gesetzlich zulässig, der je-

weilige Hauptsitz des Herstellers. Der Hersteller ist jedoch berechtigt, den Besteller auch an einem sonstigen 

gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.   

(3) Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des Abkommens der Ver-

einten Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG) und der Regeln des Internationalen Privat-

rechts. 

 


